
Anlage 2 
 

Anträge der VAB Saarbrücken gemäß Top 9.5. – 9.9. der Arbeitsunterlagen für 
den Altherrentag 2006 

 
Die Anträge der VAB Saarbrücken Top 9.5. – 9.9. der Arbeitsunterlagen für den Altherrentag 2006 
sind samt und sonders auf eine Änderung der Verfassung des VVAB gerichtet. Sie greifen alle Ver-
fassungsbestimmungen an, die den VVAB und damit die Vereinigungen Alter Burschenschafter auf 
die Deutsche Burschenschaft verpflichten. 
 

Dies sind der Reihe nach: 
 

zu Art.2 Abs. 1: 
 
Dort soll der Normalfall, nämlich daß die Mitglieder einer VAB einer Burschenschaft der DB ange-
hören dadurch getilgt werden, daß als Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einer VAB das Be-
kenntnis zu den Grundsätzen der Urburschenschaft von 1815 genügt und damit weiter-gehende und 
konkretere Bekenntnisse zu den Grundsätze der DB als die normale Voraussetzung für die VAB-
Mitgliedschaft entfällt.  
 

Zur Erklärung: Jene, die die Grundsätze der Urburschenschaft 1815 als Mitgliedschaftsvorausset-
zung genügen lassen wollen sind Gegner des volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriffs und des kol-
lektiven auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker und von Volksteilen bezogenen Freiheitsbe-
griffs, der auch Grenzänderungen einschließt. 
 

Beweis: Die Grundsätze der NDB, die expressis verbis davon ausgehen, daß sich die Grundsätze 
der Urburschenschaft durch Veränderung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse bezüg-
lich des Vaterlandes auf die Bundesrepublik Deutschland und bezüglich der Freiheit auf die indivi-
duelle Freiheit verkürzt haben. 
 

Die Grundsätze der NDB gelten formal zwar nicht für verbandsfreie Burschenschaften, doch er-
scheint es angesichts der bekannten Begriffsfalschmünzerei kaum vorstellbar, daß sich ein ver-
bandsfreier Burschenschafter, der sich mit Nachdruck auf die Urburschenschaft beruft, noch zum 
weiteren Vaterlandsbegriff der DB und zu deren ebenfalls weiteren Freiheitsbegriff bekennt.  
 

zu Art. 3 Abs. 1  
 

Gegen die DB gerichtet ist auch der Änderungsantrag bezüglich Art. 3 Abs. 1 der VVAB-Verfas-
sung, der in Anwendung der dargestellten NDB-Logik lauten soll: 
 

Der VVAB bekennt sich zu den Grundsätzen der Urburschenschaft von 1815. 
 

zu Art. 3 Abs. 1 Ziffer 2 
 
Nicht anders verhält es sich mit Art. 3, Abs. 1, Ziffer 2, gemäß dem sich der VVAB nur noch um 
burschenschaftliche Gesinnung im Sinn der Grundsätze der Urburschenschaft von 1815 bemühen 
soll. 
 

Art. 3 Abs. 3 Ziffer 3 
 

Nicht anders verhält es sich ferner mit Art. 3 Abs. 3 Ziffer 3, in dem die Unterstützung der DB als 
Aufgabe des VVAB gestrichen werden soll.  
 

zu Art. 10 Abs. 1 Satz 3  
 

Die Abwendung der DB-feindlichen Zielsetzung der Saarbrücker Anträge stellt schließlich der An-
trag auf Änderung des Art. 10 Abs. 1 Satz 3 dar, gemäß dem die VAB-Vertreter zum Altherrentag 
nicht mehr Mitglieder einer Burschenschaft der DB sein müssen, sondern nur noch einer Burschen-
schaft, die sich zu den Grundsätzen der Urburschenschaft von 1815 bekennt, der Altherrentag also 
zum Trojanischen Pferd mutieren soll. 



 

All diesen Anträgen liegt die Vorstellung zugrunde, daß der VVAB und die Vereinigungen Alter 
Burschenschafter ihrem Wesen nach keine Teilorganisation der DB sind, sondern eine autonome 
Organisation, die dachartig alle Korporationen und Altherrenschaften überwölbt, die sich als Bur-
schenschaft i. S. der burschenschaftlichen Bewegung von 1815 verstehen.  
 

Dieser auf Anhieb bestechend erscheinende Gedanke ist aber falsch. 
 

1. Die Verfassung des VVAB geht eindeutig von dem Grundsatz aus, daß sie eine auf die DB bezo-
gene und der DB verpflichtete Organisation ist. 
 

Daß sie in den „örtlichen Vereinigungen“ alter Burschenschafter – also nicht etwa im Altherrentag 
– offen für alle Burschenschafter ist, die sich zu den Grundsätzen der Urburschenschaft von 1815 
bekennen und dementsprechend die Regelung des Art. 2 Abs. 1 Ziffer 2 enthält, ist nichts anderes 
als ein nobles Angebot, bereit zu sein, Irrende wieder an Bord zu holen. 
 

Dieses Angebot steht zum Grundsatz der DB-Gebundenheit des VVAB und seiner örtlichen Verei-
nigungen im Verhältnis der Ausnahme zur Regel, bedeutet also keineswegs eine Gleichordnung der 
Grundsätze der DB mit anderen sich burschenschaftlich verstehenden Grundsätzen. 
 

2. Daß die Grundsätze der DB für den VVAB maßgeblich sind, ergibt sich im übrigen nicht nur aus 
seiner Verfassung, sondern auch aus der Verfassung der Deutschen Burschenschaft. In dem Art. 14 
heißt es: „Die alten und jungen Burschenschafter bilden eine lebendige Ein-heit mit bleibender Bin-
dung an die Grundsätze der Deutschen Burschenschaft...“ 
 

Unser Ergebnis:  
 

Der VVAB ist nach all dem weder in seinen Bindungen, Verpflichtungen und Aufgaben autonom, 
noch ist er ein dauerhaft gedachtes Dach für alle, die sich als Burschenschafter verstehen.  
 

Wie verhält es sich nun mit diesen fünf Anträgen auf Verfassungsänderungen? 
 

Grundsätzlich kann man jede Verfassung ändern, auch die des VVAB. Siehe Art. 21, der hierfür 
eine ¾ Mehrheit vorschreibt. 
 

Es gibt jedoch auch im burschenschaftlichen Bereich Verfassungsbestimmungen mit sogenanntem 
Ewigkeitswert wie etwa im Grundgesetz die Bindung des Staates an die Grundrechte des Menschen. 
 

Im burschenschaftlichen Bereich der Deutschen Burschenschaft und des VVAB sind es die Grund-
sätze der Deutschen Burschenschaft, die auch die Grundsätze des VVAB sind, wie sich aus Art. 3 
Abs. 1 der VVAB-Verfassung und aus Art. 14 der Verfassung der Deutschen Burschenschaft ergibt. 
 

Gegen diese Grundsätze verstoßen die Anträge der VAB Saarbrücken dadurch, daß sie die darge-
stellte feste Bindung des VVAB an die Grundsätze der Deutschen Burschenschaft zerstören wollen.  
 

Die Anträge sind daher verfassungswidrig und deshalb unzulässig. Falls dennoch Beschlüsse des 
Altherrentages im Sinn dieser Anträge gefaßt werden sollten, wäre der Rechtsausschuß im Fall ent-
sprechender Anträge gezwungen, diese Beschlüsse aufzuheben. 
 

Ich bitte daher, diese Anträge von Tagesordnung zu nehmen.  
 

Dr. Hans Merkel 
Mitglied des Rechtsausschusses 
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